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Sehr geehrte*r Besucher*in,  
 
zur Außendarstellung unserer Dallmeier-Unternehmensgruppe (im Folgenden Dallmeier genannt) und 
Bewerbung unserer Produkte möchten wir gerne Fotos bzw. filmische Aufnahmen (im Folgenden Bildmaterial 
genannt) von dieser Veranstaltung veröffentlichen.  
 
Erteilen Sie uns die Einwilligung zur Nutzung 
Wir bitten Sie, uns eine Einwilligung für die Erstellung, die Speicherung und die Veröffentlichung von Bildmaterial, 
auf dem Sie zu erkennen sind, zu erteilen. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung ohne Angabe 
von Gründen verweigern.  

Wie soll das Bildmaterial genutzt werden  
Sie erklären sich damit einverstanden, dass das angefertigte Bildmaterial durch Dallmeier für nachfolgend 
genannte redaktionelle und gewerbliche Zwecke gespeichert, vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben, 
ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden kann. Dies kann über die folgenden Medien und bei folgenden 
Gelegenheiten geschehen:  

a. Printmedien, wie Fachzeitschriften 
b. Internet, wie Internetseite, Social Media Kanäle, YouTube, Blogs, Foren, Intranet und digitale 

Newsletter, sowie interne Infosysteme 
c. Messen, Präsentationen und sonstige Veranstaltungen 

Jederzeitiger Widerruf der Einwilligung ist möglich  
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, E-Mail) mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Bitte schicken Sie den Widerruf an die E-Mail-Adresse Bildrechte@dallmeier.com. Das 
Bildmaterial wird dann unverzüglich gelöscht oder nicht mehr genutzt.  
Sofern Sie auf dem Bildmaterial zusammen mit anderen Personen abgebildet sind, muss das Bildmaterial nicht 
gelöscht werden. Es genügt dann, wenn Sie z.B. durch Verpixelung unkenntlich gemacht werden.  
Wurde das Bildmaterial für Printmedien verwendet, darf Dallmeier die bereits gedruckten Flyer/ Broschüren 
weiterverwenden. Für Neuauflagen wird das Bildmaterial nicht mehr genutzt.  

Das müssen Sie wissen  
Soweit das Bildmaterial in sozialen Medien oder auf der Internetseite veröffentlicht wurde, müssen Sie davon 
ausgehen, dass das von Ihnen erstellte Bildmaterial auch über Suchmaschinen recherchiert und gefunden 
werden kann.  
Wir weisen weiter darauf hin, dass das Bildmaterial bei Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar ist. Eine 
Weiterverwendung des Bildmaterials durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.  
Auch wenn das von Ihnen erstellte Bildmaterial von uns gelöscht wurde, kann es vorkommen, dass es dennoch 
im Internet auffindbar bleibt. Es gibt spezielle Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts 
aufzufinden sind.  

Weitere Informationen stellen wir zur Verfügung 
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie gemäß Art. 13 DSGVO 
umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen (hier insbesondere in Ziffer 11) finden Sie unter:  
https://www.dallmeier.com/de/datenschutz 
 
Ich bin damit einverstanden, dass zu den oben genannten Zwecken Bildmaterial von mir erstellt wird, dieses 
Bildmaterial zwecks Auswahl und Bearbeitung gespeichert und in der oben beschriebenen Weise verwendet 
und veröffentlicht wird. Die Einwilligung gilt ab dem Zeitpunkt als erteilt, in dem Sie per Klick auf das Feld „Ich 
stimme zu.“ ihr Einverständnis erklären. 
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